
VERWALTUNGSGERICHT DUSSELDORF 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

17 K 1771/06.A 

in dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

der 

Klägerin, 

P rozessbevoll mächtigte: 

g e g e n 

die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, 
dieses vertreten durch den Präsidenten des Bundesamtes für Migration und Flücht
linge, dieser vertreten durch den Leiter des Referates 431, Huckarder Straße 91, 
44147 Dortmund, Gz.: 5132846-163, 

Beklagte, 

w e g e n Asylrechts (Türkei) 



2 

hat Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Bach 
als Einzelrichterin 
der 17. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf 
auf Grund der mündlichen Verhandlung 
vom 23. Oktober 2007 

für R e c h t erkannt: 

Soweit die Klägerin die Klage zurückgenommen hat, wird das Verfah
ren eingestellt. 

Im übrigen wird die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 6. Dezember 2005 
verpflichtet festzustellen, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 
AufenthG vorliegen. 

Die Kosten des Verfahrens tragen die Klägerin und die Beklagte je 
zur Hälfte. 

Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige 
Vollstreckungsschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheits
leistung oder Hinterlegung in Höhe des beizutreibenden Betrages 
abwenden, wenn nicht der Voflstreckungsgläubiger vorher Sicherheit 
in derselben Höhe leistet. 

T a t b e s t a n d : 

Die Klägerin ist türkische Staatsangehörige. Sie reiste nach ei
genen Angaben am 13. April 1988 mit ihren Eltern und Geschwistern nach Deutschland 
ein. Ihr Asylantrag wurde mit Bescheid des Bundesamtes für die Anerkennung auslän
discher Flüchtlinge (seit 01.01.2005: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
-Bundesamt-) vom 16. Dezember 1988 abgelehnt. Im Mai 1988 stellte die Familie der 
Klägerin mit der Behauptung, libanesische Staatsangehörige zu sein, einen weiteren Asyl
antrag. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt, der Familie jedoch eine Aufenthaltsbefugnis 
erteilt. Nachdem die türkische Herkunft der Klägerin und ihrer Familie aufgedeckt worden 
war, nahm die Ausländerbehörde mit Bescheid vom 15. Juni 2004 die Erteilung der Äuf-
enthaltsbefugnis zurück, forderte sie zur Ausreise auf und drohte die Abschiebung an. Auf 
die Einlegung von Rechtsmitteln verzichteten die Klägerin und ihre Familie. Der zunächst 
geplanten freiwilligen Ausreise am 27. Oktober 2004 entzog sich die Klägerin, indem sie 
zu ihrem Freund reiste. Auf Antrag der Ausländerbehörde 

wurde sie am 3. November 2004 in Abschiebehaft genommen. An 6. November 2004 
reisten die Mutter und die Geschwister der Klägerin aus. 

Am 4. November 2004 stellte die Klägerin einen Asylantrag mit der Begründung, sie wolle 
ihren Verlobten heiraten, sei aber bereits einem anderen Mann in der Türkei 
versprochen, den sie nicht kenne und auch nicht wolle. Ihre Mutter habe sie deswegen 
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bedroht. Da ihre Familie streng moslemisch sei, befürchte sie bei einer Rückkehr in die 
Türkei der Blutrache ihrer Familie ausgesetzt zu sein. Als alleinstehende kurdische Frau 
habe sie auch in anderen Gebieten der Türkei keine Überlebenschance. 

Mit Bescheid vom 6. Dezember 2005 lehnte das Bundesamt die Durchführung eines wei
teren Asylverfahrens ab und stellte unter Androhung der Abschiebung der Klägerin fest, 
dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 - 7 AufenthG nicht vorliegen. 

Die Klägerin hat am 19. Dezember 2005 Klage erhoben, mit der sie ihr Begehren weiter
verfolgt. Ihre auf die Anerkennung als Asylberechtigte gerichtete Klage hat die Klägerin in 
der mündlichen Verhandlung zurückgenommen. 

Die Klägerin beantragt, 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge vom 6. Dezember 2005 zu verpflichten, 
festzustellen, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG 
vorliegen, 

hilfsweise festzustellen, dass Abschiebungshindernisse nach § 60 
Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Ge
richtsakte sowie der beigezogenen Ausländerakten der Klägerin sowie ihrer Eltern Bezug 
genommen. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

Soweit die Klägerin die Klage zurückgenommen hat, war das Verfahren einzustellen (§ 92 
Abs. 3 VwGO). 

Im übrigen hat die Klage Erfolg. Der angefochtene Bescheid ist rechtswidrig und verletzt 
die Klägerin in ihren Rechten. Sie hat einen Anspruch auf Feststellung des Vorliegens der 
Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG (§ 113 Abs. 5 VwGO). 

Die Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Durchführung eines weiteren Asylverfahrens
ach § 71 Abs. 1 AsylVfG i.V.m. § 51 Abs. 1 bis 3 VwVfG sind gegeben. Die dem ur
sprünglichen Bescheid des Bundesamtes vom 16. Dezember 1988 zugrunde liegende 
Sachlage hat sich nachträglich zugunsten der Klägerin geändert. Dass die Klägerin mit ih
rem Cousin in der Türkei zwangsverheiratet werden sollte, war von ihrer Familie erst da
nach beschlossen worden, nämlich als die Klägerin das 15. Lebensjahr vollendet hatte. 
Die Tatsache, dass die Klägerin davon seit dieser Zeit wusste, steht der Einhaltung der 
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Dreimonatsfrist nach § 51 Abs. 3 VwVfG nicht entgegen. Bei 
ekelnden Sachverhalten kann von einer positiven, die Dreimonatsf|ist 
Kenntnis des Wiederaufgreifensgrundes im Sinne des § 51 Abs. 
sprochen werden, wenn der Betroffene hinreichende Gewissheit hat 
ne entscheidungserhebliche Veränderung der Sachlage vor. Dass s 
einer Eheschließung gegen den Willen der Klägerin tatsächlich 
für die Klägerin erst deutlich, als die Rückkehr der Familie in die 
2004 anstand. Sollte die Klägerin bis dahin noch die Hoffnung 
Schicksal entgehen zu können, so zerschlug sich diese Hoffnung 
der Klägerin mit ihrer Anzeige bei der Ausländerbehörde, die Tochter 
und der dadurch erzwungenen Verschiebung des Fluges keinen 
Durchsetzung des Entschlusses der Familie ließ, die Klägerin in der| 
Ihren Asylfolgeantrag hat die Klägerin damit am 4. November 2004 

kontinuierlich sich entwi-
in Gang setzenden 

VwVfG erst dann ge-
, es liege nunmehr ei
ch die (latente) Gefahr 

verwirklichen würde, wurde 
urkei am 27. Oktober 
gehabt haben, ihrem 

endgültig, als die Mutter 
sei entführt worden, 

Zweifel mehr an der 
Türkei zu verheiraten, 

rechtzeitig gestellt. 

In der Person der Klägerin liegen die Voraussetzungen des § 60 
Nach § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG darf ein Ausländer in Anwendung des Abkommens 

953 II S. 559) nicht in 
Freiheit wegen seiner 

vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1 
einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine 
Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einelr bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Schutz nach dieser Vor
schrift wird gewährt, wenn dem Betroffenen bei verständiger Würdigung der gesamten 
Umstände seines Falles mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit wegen der in Satz 1 genann
ten Merkmale Rechtsverletzungen durch einen Akteur im Sinne von Satz 4 der Vorschrift 
in seinem Herkunftsstaat drohen, so dass ihm nicht zuzumuten ist, in sein Herkunftsland 
zurückzukehren. Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 AufenthG kann eine Verfolgung wegen der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe auch dann vorliegen, wenn die Be
drohung des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit oder der Freiheit allein an das Ge
schlecht anknüpft. Eine solche sog. geschlechtsspezifische Verfolgung kann auch von 
nichtstaatlichen Akteuren ausgehen. Die Regelung des § 60 Abs. 1 Satz 4 AsylVfG be
zieht sich auf „eine Verfolgung im Sinne des Satzes 1", also auch auf eine Verfolgung we
gen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Dazu gehört nach Satz 3 der 
Vorschrift als Unterfall auch die geschlechtsspezifische Verfolgung. 

Abs. 1 AufenthG vor. 

und 

Der Klägerin droht bei einer Rückkehr in die Türkei mit beachtlicher 
geschlechtsspezifische Verfolgung im Sinne von § 60 Abs. 1 Satz 1 
Stabe c AufenthG. Das Gericht ist aufgrund der sich aus den Asyl 
gebenden Fakten sowie der in der mündlichen Verhandlung erfolgten 
Klägerin davon überzeugt, dass die Klägerin im Falle ihrer Rückkehr 
damit rechnen muss, (Blut-) Racheakten ihrer Familie ausgesetzt zu 
zwangsweisen Verheiratung durch ihre Familie widersetzt und zwischenzeitlich 
Lebensgefährten, mit dem sie religiös verheiratet ist, zwei Kinder 
glaubhaften Vortrag der Klägerin zufolge entstammt sie einer streng 
Diese Aussage wird belegt durch die Tatsache, dass ihre Mutter 
Ehemannes, des Vaters der Klägerin, ihren damaligen Schwager, 
storbenen, religiös geheiratet hat. Das entspricht der Tradition und 

nach 

Wahrscheinlichkeit 
|, Satz 3, Satz 4 Buch-

Ausländerakten er
Anhörung der 

in die Türkei konkret 
sein, weil sie sich der 

von ihrem 
bekommen hat. Dem 

gläubigen Familie, 
dem Unfalltod ihres 

den Bruder des Ver-
Moralvorstellungen den 
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konservativ-religiöser Familien. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ferner de
tailliert dargelegt, in welch engen, von den Brüdern genau kontrollierten Bahnen ihr Leben 
verlief, in ihrem 15. Lebensjahr, als die Klägerin nach eigenen Angaben „reif war für die 
Ehe", wurde sie ihrem in der Türkei lebenden Cousin versprochen. Im Zu
sammenhang mit einem ersten Versuch der Familie, sie zur Eheschließung in die Türkei 
zu bringen, beging die Klägerin einen Selbstmordversuch. Sie war deshalb, was durch, 
ärztliche Bescheinigung belegt ist, im September 1999 acht Tage lang in vollstationärer 
Behandlung in der Westfälischen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychothe
rapie. Mit welcher Entschlossenheit die Familie ihre Pläne mit der Klägerin durchzusetzen 
versuchte, zeigt sich daran, dass die Mutter der Klägerin die Polizei einschaltete und ge
genüber der Ausländerbehörde behauptete, ihre Tochter sei von der Familie des (jetzigen) 
Lebensgefährten entführt worden, und schließlich zur Klärung des Aufenthaltsortes der 
Klägerin die Stornierung des Rückfluges erreichte. Die Familie schreckte auch nicht davor 

. zurück, die Wohnung der in lebenden Schwester des Lebensgefährten zu 

überfallen und zu demolieren, nur um herauszufinden, wo sich die Klägerin befand. Wie 
Frau in der mündlichen Verhandlung anschaulich erzählt hat, musste sie zu ihrem 
Schutz die Polizei rufen. Unter welchem Druck sich auf der anderen Seite die Klägerin be
fand, wird anhand des ärztlichen Attestes des Anstaltsarztes der JVA vom 10. 
November 2004 deutlich, wo sich die Klägerin in Abschiebehaft befand. Er bescheinigt der 
Klägerin eine psychische Dekompensation mit Suizidalität. Dass arrangierte Ehen bzw. 
Zwangsverheiratungen gerade in den traditionell und streng patriarchalisch strukturierten 
Familien aus den ländlich-konservativen Gebieten der Zentral- und Osttürkei nach wie vor 
weit verbreitet sind, entspricht der Erkenntnislage des Gerichts. 

Vgl. Lagebericht des Auswärtigen Amtes (508-516.80/3 TUR) vom 11. Januar 2007, Stand: Dezember 
2006; Serafettin Kaya, Auskunft an das VG Bremen vom 2. Januar 2001. 

Der Klägerin, die sich der Zwangsverheiratung durch die religiöse Eheschließung mit 
widersetzt hat, droht im Falle ihrer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlich

keit die Blutrache ihrer Familie. Sogenannte „Ehrenmorde", d.h. die Ermordung von 
Frauen oder Mädchen, die „schamlosen Verhaltens" verdächtigt werden, gibt es nach den 
oben genannten Erkenntnissen hauptsächlich im Südosten der Türkei nach wie vor. Das 
gilt im vorliegenden Fall erst recht angesichts der aktenkundigen Gewalttätigkeit der Brü
der der Klägerin. 

Zu einem effektiven Schutz im Sinne von § 60 Abs. 1 Satz 4 Buchstabe c AufenthG ist der 
türkische Staat nicht in der Lage. Denn obwohl im neuen türkischen Strafgesetzbuch keine 
Privilegierung solcher Ehrenmorde mehr enthalten ist, sondern im Gegenteil eine Strafver
schärfung, so sprechen die vorliegenden Erkenntnisse doch eine deutliche Sprache, was 
die Grenzen dieser Maßnahmen und der Einwirkungsmöglichkeiten betrifft. Dem Lagebe
richt zufolge bleibt trotz rechtlicher und praktischer Initiativen zur Lösung des Problems der 
Diskriminierung und der häuslichen Gewalt beides in der Praxis ein großes Problem. Die 
gesellschaftliche Entwicklung hinkt gerade in den ländlich-konservativen Gebieten der 
Türkei noch weit hinter den letzten gesetzlichen Entwicklungen her. 
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Der Klägerin steht im jetzt maßgeblichen Zeitpunkt der mündlicher) Verhandlung kein in
terner Schutz im Westen der Türkei offen. Für die Beurteilung dieser Frage ist Art. 8 der 
Richtlinie 2004/83/EG vom 29. April 2004 (Qualifikationsrichtlinie - RL -) zugrunde zu le
gen. Solange und soweit die Richtlinie nicht in nationales Recht urr gesetzt ist, ist sie seit 
dem 11. Oktober 2006 unmittelbar anzuwenden und § 60 Abs. 1 Salz 1 AufenthG dement
sprechend richtlinienkonform auszulegen. Nach Art. 8 Abs. 1 RL setzt die interne Schutz
möglichkeit voraus, dass am Zufluchtsort Verfolgung durch die in Artikel 6 genannten 
Akteure nicht droht und vom Antragsteller vernünftigerweise erwarlet werden kann, dass 
er sich in diesem Landesteil aufhält. Der Antragsteller muss am Zufluchtsort eine ausrei
chende Lebensgrundlage vorfinden, d.h. es muss zumindest das Existenzminimum ge
währleistet sein. Fehlt es an einer Existenzgrundlage, ist eine interne Schutzmöglichkeit 
nicht gegeben. Für die Frage, ob der Antragsteller vor Verfolgung sicher ist und eine aus
reichende Lebensgrundlage besteht, kommt es nach Art. 8 Abs. 2 RL allein auf die allge
meinen Gegebenheiten im Zufluchtsgebiet und die persönlichen Umstände des 
Antragstellers an. 

Vgl. Hinweise des Bundesministeriums des Innern zur Anwendung der Richtlinie 2004/83/EG des Ra
tes vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsange
hörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz 
benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Abi. EU L 204 vom 30. September 
2004, S, 12 ff) in der Bundesrepublik Deutschland vom 13. Oktober 2006, S. 6/19; VG Stuttgart, Urteil 
vom 29. Januar 2007 - A 4 K 1877/06 juris. 

Danach ist der Klägerin aufgrund ihrer persönlichen Lebensumstände ein Ausweichen in 
die westlichen Landesteile der Türkei nicht zumutbar, wobei offen blsiben kann, ob sie dort 
überhaupt vor ihrer Familie sicher wäre. Zwar ist das Gericht davon überzeugt - anders als 
die Klägerin aus nachvollziehbaren Gründen in der mündlichen Verhandlung glauben ge
macht hat dass die Klägerin die türkische Sprache fließend spricht. Gleichwohl handelt 
es sich bei der Türkei um ein für sie fremdes Land, nachdem sie ihre Heimat bereits im Al
ter von sechs Jahren verlassen hat. Die Schule hat sie dort nie bosucht. In Deutschland 
mag sie die Schule abgeschlossen haben, eine Ausbildung hat sie jedoch nicht gemacht. 
Sie ist außerdem Mutter eines Säuglings und eines 20 Monate alten Kindes. Schon vor 
diesem Hintergrund, zudem noch ohne jegliche familiäre Unterstützung, stellt sich eine In
tegration in die Lebensverhältnisse in Westen der Türkei als überaus schwierig dar. Es 
kommt entscheidend hinzu, dass die Klägerin ausweislich des amtsärztlichen Gutachtens 
vom 20. März 2007 an einer ausgeprägten psychischen Anpassungsstörung leidet und es 
im Rahmen dieser schwerwiegenden Erkrankung in der Vergangenheit mehrmalig zu kri
senhaften Episoden akuter Suizidalität sowie schwerer depressive: Störungen und gene
ralisierter Angststörungen gekommen ist. Nach Einschätzung des Amtsarztes ergibt sich 
aus einer Gesamtbetrachtung der vorliegenden geistigen und körperlichen Gesundheits
störungen eine deutlich reduzierte Fähigkeit der Klägerin zur Teilhabe am allgemeinen so
zialen Leben. Unter diesen Bedingungen hält es das Gericht für ausgeschlossen, dass 
eine in physischer wie psychischer Hinsicht derart instabile Person wie die Klägerin im 
Westen der Türkei Fuß fassen und ein menschenwürdiges Leben führen könnte, zumal 
mit zwei Kleinstkindern und ohne jeden Beistand durch Familienangehörige. 
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Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 154 Abs. 1,155 Abs. 2, 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. 
§§ 708 Nr. 11,709, 711 ZPO. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen dieses Urteil kann innerhalb eines Monats nach Zustellung die Zulassung der Berufung beantragt 
werden. Über den Antrag entscheidet das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Mün
ster. 

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 
2. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen, des 

Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

3. ein in § 138 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneter Verfahrensmangel geltend gemacht wird und 
vorliegt. 

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf (Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf oder Post
fach 20 08 60, 40105 Düsseldorf) zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag 
sind die Gründe, aus denen die Berufung zuzulassen ist, darzulegen. 

Bei der Antragstellung muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer deut
schen Hochschule im Sinne des Hoch Schulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmäch
tigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch 
Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst vertreten 
lassen. 

Die Antragsschrift soll möglichst dreifach eingereicht werden. 

Bach 


